
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 31. März 2026  

 
 Nr. 2026/633  

 

imagine c/o terre des hommes schweiz, 4058 Basel: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an 
«imagine - das Projekt für Vielfalt und gegen Diskriminierung» 2026 
  

1. Erwägungen 

Imagine c/o terre des hommes schweiz, Basel, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds 
an «imagine - das Projekt für Vielfalt und gegen Diskriminierung» 2026. Das Projekt «imagine» 
setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus der Schweiz und engagiert sich 
für eine offene und tolerante Gesellschaft, für uneingeschränkten Zugang sowie für eine umfas-
sende Jugendpartizipation. Im Fokus des diesjährigen Festivals steht das Thema «Offene Räume 
schaffen und Gemeinschaft stärken». Die Projektgruppe strebt demnach nach Orten, an denen 
Gemeinschaft erfahrbar wird, ohne dass ein messbares Ergebnis oder eine unmittelbare Ver-
wertbarkeit im Vordergrund stehen muss. Während eines Projektjahres organisiert die Projekt-
gruppe verschiedene Aktivitäten mit dem Ziel, gesellschaftliche Vielfalt erfahrbar und sichtbar 
zu machen sowie Diskriminierungen aktiv abzubauen. Dazu gehört insbesondere das kostenlose 
und barrierearme imagine-Festival in Basel, das jährlich von bis zu 28'000 Personen besucht 
wird. Ergänzend zum Festival finden kleinere thematische Veranstaltungen wie Sensibilisie-
rungsworkshops statt. In diesen Workshops werden Themen gemeinsam mit jungen Menschen 
erarbeitet oder sie stehen selbst im Mittelpunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung. Darüber 
hinaus werden ganzjährig schulische und ausserschulische Workshops durchgeführt. Es sind Kos-
ten in der Höhe von 414'502.00 Franken budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Imagine c/o terre des hommes schweiz, Basel, wird an «imagine - das Projekt für 
Vielfalt und gegen Diskriminierung» 2026 ein Beitrag von 12'000.00 Franken aus dem 
Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds auf das Engagement des 
Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo ist unter so.ch/swisslos-
fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt einer 
Schlussabrechnung mit Schlussbericht sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein auf 
Antrag des Amts für Gesellschaft und Soziales zulasten des Kontos Swisslos-Fonds 
(Auftrag 83592) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung sind elektronisch 
einzureichen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/015622 (kein Papierversand) 

Amt für Gesellschaft und Soziales, (kein Papierversand; Zustellung durch DS DDI) 
Imagine c/o terre des hommes schweiz, Mona Niklaus, Kasernenhof 8, 4058 Basel 


